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See the notice on TED website

407418-2026 - Ergebnis
Deutschland – Beratung in Sachen Evaluierung – Evaluierung der Europäischen 
Klimaschutzinitiative (EUKI) und Impulse zur Weiterentwicklung
OJ S 113/2026 15/06/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit
E-Mail: vergabestelle@bmukn.bund.de
Rechtsform des Erwerbers: Zentrale Regierungsbehörde
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Umweltschutz

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Evaluierung der Europäischen Klimaschutzinitiative (EUKI) und Impulse zur 
Weiterentwicklung
Beschreibung: Die Europäische Klimaschutzinitiative (EUKI) wurde 2017 auf Beschluss des 
Deutschen Bundestages unter Federführung des Bundesumweltministeriums ins Leben 
gerufen. Das übergreifende Ziel der EUKI ist die Unterstützung des Übergangs zu 
klimaneutralen Volkswirtschaften in Europa bis spätestens 2050 insbesondere auf lokaler / 
regionaler Ebene u.a. durch transnationales Lernen und Zusammenarbeit. Die EUKI soll dem 
klimapolitischen Dialog zwischen Deutschland u. den anderen EU-Mitgliedsstaaten u. -
Beitrittsländern, dem Kapazitätsaufbau, dem Wissens- u. Erfahrungsaustausch im Bereich des 
Klimaschutzes zwischen staatl. u. nichtstaatl. Akteuren aus Deutschland u. anderen EU-
Mitgliedsstaaten bzw. -Beitrittsländern sowie dem besseren Verständnis der deutschen 
Klimapolitik im europ. Ausland dienen. Die Struktur der EUKI umfasst zwei zentrale 
Förderstränge: • Ausschreiben u. Förderung von Vorhaben entsprechend den inhaltlichen 
Prioritäten des Ministeriums, auch im Hinblick auf bilaterale Kooperationen u. auf Basis von 
Initiativanträgen (sog. „BMUKN-Strang“). • jährlichen Ideenwettbewerbe ermöglichen die 
Auswahl u. Finanzierung von geeigneten, grenzüberschreitenden Projekten von Kommunen, 
der Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie gemeinwohlorientierten Unternehmen in den 
Zielländern (Mittel-, Ost- und Südeuropa, den baltischen Staaten und dem Westbalkan). Die 
Förderung von Projekten erfolgt im Rahmen von Finanzierungsverträgen zwischen der 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit u. den Fördernehmenden in Anlehnung an die 
Bundeshaushaltsordnung. Die Förderquote einzelner Projekte kann bis zu 95 % betragen u. 
erfolgt nicht-rückzahlbar. Die Projektorganisationen werden auch um eine Einschätzung des 
THG-Minderungspotenzials und/oder zur Erhöhung von CO2-Einbindungen gebeten. Es 
handelt sich dabei i.d.R. um indirekte Effekte der Umsetzung nicht-investiver und nicht-
technischer Projekte, weshalb eine präzise Berechnung nicht für jedes Projekt möglich ist. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Projekte auf strukturelle, organisatorische o. 
verhaltensbezogene Veränderungen abzielen, um die Voraussetzungen für die 
Transformationsprozesse zu schaffen. Auch für die direkt vom BMUKN finanzierten Vorhaben 
werden Wirkungen vor allem projektbezogen bewertet. Die nachhaltige Wirkung einzelner 
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Projekte hängt z.T. auch von externen, nicht-steuerbaren Faktoren ab. Eine Schärfung der 
Zielstruktur, die Entwicklung eines Wirkungsmonitorings auf Programmebene u. die stärkere 
Sichtbarmachung erzielter Ergebnisse würden dazu beitragen, die übergreifenden Beiträge 
der EUKI noch klarer erkennbar zu machen. Das Evaluationsvorhaben bietet die Möglichkeit, 
Weiterentwicklungen u. die Anpassung des Ziel- und Indikatorensystem insbesondere auch 
auf Programmebene anzustoßen u. die bisherige Organisation u. Durchführung der 
Förderstränge zu überprüfen. Es soll umfassend eine evidenzbasierte Einschätzung des EUKI-
Programms, seiner Elemente, der Organisationsstruktur sowie zum Programmmanagement 
erarbeitet werden. Auf der Grundlage der Evaluation sind schließlich konkrete Vorschläge zur 
Reformierung u. ggf. Weiterentwicklung der Programm-, Ziel- und Förderstruktur, 
einschließlich des Monitoring- und Indikatorensystems zu erarbeiten. Dabei sollte u.a. auch 
auf die Kritikpunkte des Bundesrechnungshofes (BRH) in seinen Bemerkungsbeiträgen vom 
10.12.2025 eingegangen werden: - Keine übergreifende Strategie, keine nachhaltige 
Gesamtwirkung auf Programmebene - Keine Fortführung der Projekte - Keine Übertragbarkeit 
positiver Ergebnisse - Keine Verknüpfung zu EU-Förderungen - Kaum längerfristige Kontakte - 
Zudem wird insbesondere für den BMUKN-Strang ein Bedarf an Beratung für eine 
Konkretisierung des Zielsystems gesehen. Auf Grundlage dieser Evaluation soll auf Forderung 
des BRH entschieden werden, die EUKI reformiert fortzuführen oder ggf. einzustellen (vgl. 
Beschluss RPA vom 27.2.).
Kennung des Verfahrens: 4356c1dd-e08d-4aba-b8e7-0283b433ab03
Interne Kennung: Z I 3 VSt - 1957/2026
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79419000 Beratung in Sachen Evaluierung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige 
Beratung

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland

2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 209 752,00 EUR

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 1. Zusätzliche Fragen/Bieterfragen über die Vergabeunterlagen 
sind ausschließlich in Textform über die e-Vergabe-Plattform des Bundes einzureichen und 
sollen rechtzeitig, bis spätestens 8 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist an die Zentrale 
Vergabestelle gerichtet werden. Die Zentrale Vergabestelle wird die Auskünfte 
schnellstmöglich, spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist ebenfalls auf der 
eVergabePlattformdes Bundes einstellen. 2. Es gilt deutsches Recht. Hinweis: Die e-Vergabe-
Plattform wird regelmäßig gewartet. Während der Wartungsfenster ist das System unter 
Umständen nur eingeschränkt verfügbar. Dies kann sowohl den Zugriff auf Vergabeunterlagen 
betreffen als auch die Angebotsabgabe selbst. Da die Nutzungseinschränkungen in der Regel 
nur einen kurzen Zeitraum betreffen, versendet die Vergabestelle keine Angebotsunterlagen 
auf anderem Wege, z. B. per EMail. Bei der Planung Ihrer elektronischen Abgaben achten Sie 
bitte auf diese Wartungsfenster. Informationen über geplante Wartungsarbeiten finden Sie 
hier: https://www.evergabe-online.de.

https://www.evergabe-online.de
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Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0000
Titel: Evaluierung der Europäischen Klimaschutzinitiative (EUKI) und Impulse zur 
Weiterentwicklung
Beschreibung: Die Europäische Klimaschutzinitiative (EUKI) wurde 2017 auf Beschluss des 
Deutschen Bundestages unter Federführung des Bundesumweltministeriums ins Leben 
gerufen. Das übergreifende Ziel der EUKI ist die Unterstützung des Übergangs zu 
klimaneutralen Volkswirtschaften in Europa bis spätestens 2050 insbesondere auf lokaler / 
regionaler Ebene u.a. durch transnationales Lernen und Zusammenarbeit. Die EUKI soll dem 
klimapolitischen Dialog zwischen Deutschland u. den anderen EU-Mitgliedsstaaten u. -
Beitrittsländern, dem Kapazitätsaufbau, dem Wissens- u. Erfahrungsaustausch im Bereich des 
Klimaschutzes zwischen staatl. u. nichtstaatl. Akteuren aus D u. anderen EU-Mitgliedsstaaten 
bzw. -Beitrittsländern sowie dem besseren Verständnis der dt. Klimapolitik im europ. Ausland 
dienen. Die Struktur der EUKI umfasst zwei zentrale Förderstränge: • Ausschreiben u. 
Förderung von Vorhaben entsprechend den inhaltlichen Prioritäten des Ministeriums, auch im 
Hinblick auf bilaterale Kooperationen u. auf Basis von Initiativanträgen (sog. „BMUKN-Strang
“). • jährlichen Ideenwettbewerbe ermöglichen die Auswahl u. Finanzierung von geeigneten, 
grenzüberschreitenden Projekten von Kommunen, der Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
sowie gemeinwohlorientierten Unternehmen in den Zielländern (Mittel-, Ost- und Südeuropa, 
den baltischen Staaten und dem Westbalkan). Die Förderung von Projekten erfolgt im 
Rahmen von Finanzierungsverträgen zwischen der Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit u. den Fördernehmenden in Anlehnung an die Bundeshaushaltsordnung. Die 
Förderquote einzelner Projekte kann bis zu 95 % betragen u. erfolgt nicht-rückzahlbar. Die 
Projektorganisationen werden auch um eine Einschätzung des THG-Minderungspotenzials und
/oder zur Erhöhung von CO2-Einbindungen gebeten. Es handelt sich dabei i.d.R. um indirekte 
Effekte der Umsetzung nicht-investiver und nicht-technischer Projekte, weshalb eine präzise 
Berechnung nicht für jedes Projekt möglich ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 
Projekte auf strukturelle, organisatorische o. verhaltensbezogene Veränderungen abzielen, 
um die Voraussetzungen für die Transformationsprozesse zu schaffen. Auch für die direkt vom 
BMUKN finanzierten Vorhaben werden Wirkungen vor allem projektbezogen bewertet. Die 
nachhaltige Wirkung einzelner Projekte hängt z.T. auch von externen, nicht-steuerbaren 
Faktoren ab. Eine Schärfung der Zielstruktur, die Entwicklung eines Wirkungsmonitorings auf 
Programmebene u. die stärkere Sichtbarmachung erzielter Ergebnisse würden dazu 
beitragen, die übergreifenden Beiträge der EUKI noch klarer erkennbar zu machen. Das 
Evaluationsvorhaben bietet die Möglichkeit, Weiterentwicklungen u. die Anpassung des Ziel- 
und Indikatorensystem insb. auch auf Programmebene anzustoßen u. die bisherige 
Organisation u. Durchführung der Förderstränge zu überprüfen. Es soll umfassend eine 
evidenzbasierte Einschätzung des EUKI-Programms, seiner Elemente, der 
Organisationsstruktur sowie zum Programmmanagement erarbeitet werden. Auf der 
Grundlage der Evaluation sind schließlich konkrete Vorschläge zur Reformierung u. ggf. 
Weiterentwicklung der Programm-, Ziel- und Förderstruktur, einschließlich des Monitoring- und 
Indikatorensystems zu erarbeiten. Dabei sollte u.a. auch auf die Kritikpunkte des 
Bundesrechnungshofes (BRH) in seinen Bemerkungsbeiträgen vom 10.12.2025 eingegangen 
werden: - Keine übergreifende Strategie, keine nachhaltige Gesamtwirkung auf 
Programmebene - Keine Fortführung der Projekte - Keine Übertragbarkeit positiver 
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Ergebnisse - Keine Verknüpfung zu EU-Förderungen - Kaum längerfristige Kontakte - Zudem 
wird insbesondere für den BMUKN-Strang ein Bedarf an Beratung für eine Konkretisierung 
des Zielsystems gesehen. Auf Grundlage dieser Evaluation soll auf Forderung des BRH 
entschieden werden, die EUKI reformiert fortzuführen oder ggf. einzustellen (vgl. Beschluss 
RPA vom 27.2.).
Interne Kennung: Z I 3 VSt - 1957/2026

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79419000 Beratung in Sachen Evaluierung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige 
Beratung

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 12 Monate

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 209 752,00 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: Es ist, sofern nicht in digitaler Form umsetzbar, Recycling-Papier nach dem 
Blauen Engel (DE-UZ 14a) oder gleichwertig zu verwenden
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Sonstiges

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Hierzu wird das Formular 03.06 der Vergabeunterlagen gefordert.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualität Umsetzungskonzept
Beschreibung: Skizze zum Umsetzungskonzept
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
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5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Informationen über die Überprüfungsfristen: 
Gemäß § 160 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) leitet die 
Vergabekammer ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist nach § 160 
Absatz 2 GWB jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der 
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist nach § 160 Absatz 3 Satz 1 GWB 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungoder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,4. mehr als 
15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: 
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 189 000,56 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Syspons GmbH, Oliver Scheller
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebot 02
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert der Ausschreibung: 189 000,56 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Rang in der Liste der Gewinner: 1
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1957/2026
Datum des Vertragsabschlusses: 02/06/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
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Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Bandbreite der Angebote: 
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: 189 000,56 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots: 232 257,15 EUR

8. Organisationen

8.1.  ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit
Registrierungsnummer: 991-20502-46
Postanschrift: Stresemannstraße 128-130
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10117
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabestelle@bmukn.bund.de
Telefon: 030-18305-0
Internetadresse: https://www.bundesumweltministerium.de
Profil des Erwerbers: https://www.bundesumweltministerium.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registrierungsnummer: +49228-94990
Postanschrift: Bundeskanzlerplatz 2-10
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 228 9499 0
Fax: +49 228 9499 163
Internetadresse: https://bundeskartellamt.de
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Syspons GmbH, Oliver Scheller
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE294407051
Postanschrift: Prinzenstraße 85d
Stadt: Berlin

mailto:vergabestelle@bmukn.bund.de
https://www.bundesumweltministerium.de
https://www.bundesumweltministerium.de
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
https://bundeskartellamt.de
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Postleitzahl: 10969
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1904c4ab-7c3e-409a-bdef-2f011a77ef65  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 12/06/2026 13:17:43 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 407418-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 113/2026
Datum der Veröffentlichung: 15/06/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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